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Grundsatzbeschluss zur Errichtung der Dreifachsporthalle Davertschule Amelsburen

Beratungsfolge

113.08.2020  Bezirksvertretung Miinster-Hiltrup Anhdrung |
118.08.2020  Ausschuss fiir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung |
[20.08.2020  Sportausschuss Vorberatung |
128.08.2020  Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung |
|28.08.2020 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Machbarkeitsstudie fir die bauliche Erweiterung des

Standortes Davertschule Amelsbiren abgeschlossen ist.

2. Der Rat fasst den Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Dreifachsporthalle auf der Flache
der Sportanlage Zum Héapper nach dem in Anlage 1 dargestellten Raumprogramm. Der Rat
beauftragt die Verwaltung, in den weiteren Planungsschritten bis zum Errichtungsbeschluss als
maogliche Alternative die ergdnzenden Bedarfe einer Uber die Sportnutzung hinausgehenden
Versammlungsstatte zu bertcksichtigen, um eine multifunktionale Nutzbarkeit zu ermdéglichen
und dem Rat diese beiden Alternativen zur Beschlussfassung vorzulegen.

3. Dieser Grundsatzbeschluss steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses des ergebnisoffenen
und in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 613 Amelsbiren — Sportanlage Zum

Happer.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Vorbereitung der Vergabe der Architektenleistung einen
Architektenwettbewerb zur Erlangung des Planungskonzeptes einschl. Kostenermittlung fiir

den Neubau der Sporthalle mit Elementen fir die Nutzung als Versammlungsstéatte einschliel3-
lich VgV-Verfahren (auch Tragwerksplanung und die haustechnische Planung) durchzufiihren
und anschlieRend auf dieser Grundlage den Errichtungsbeschluss herbeizufiihren. Die Kosten
fur die erweiterte Nutzung als Versammlungsstatte sind gesondert auszuweisen. Es ist zu pru-
fen, ob und wie die erarbeiteten Planungen flr in der Zukunft liegende gleichartige Gebaude
als Grundlage dienen kénnen.
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5. Es wird zur Kenntnis genommen, dass zunéachst nur Planungskosten in Héhe von 350.000 €
anfallen werden. Spatere Auswirkungen auf den Haushalt durch die Investition werden mit dem
Errichtungsbeschluss zu quantifizieren sein und die tiber die bisherigen Veranschlagungen
hinausgehenden Ermachtigungen werden zur nachstmoglichen Haushaltsplanung angemeldet.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Sachentscheidung zu Ziffer 4. (Planungskosten fir den Neubau der Dreifachsporthalle) ist wie
folgt finanziert:

Teilfinanzplan

Haush.- | Betrag |Bemerkun-
Nr. Bezeichnung jahr € gen
Produktgruppe 0801 | Sportentwicklung, Sportan-
lagen und -statten
Investitionsmal3- 4450 | Mehrzweckhalle Amelsbi-
nahme ren
Auszahlungen 2020 | 100.000
2021 | 250.000

Die zur Finanzierung der Planungskosten erforderlichen Erméchtigungen sind im Haushaltsplan
2020 bei der Produktgruppe 0801 unter der Investitionsmaf3nahme 4450 ,Mehrzweckhalle Amelsbi-
ren”, teilweise veranschlagt. Die im Jahr 2021 zusatzlich erforderlichen Erm&chtigungen in Hohe
von 250.000 Euro werden zum Haushaltsplanentwurf 2021 angemeldet. Die Verwaltung ist angehal-
ten, die zusatzlichen Belastungen des stadtischen Haushalts an anderer Stelle zu kompensieren.

Begriindung:
Zu 1. und 2.

Bisherige Beschlusslage

Mit der Vorlage V/0705/2018/2 wurde die bauliche Erweiterung der Davertschule Amelsbiiren zur 4-
Zugigkeit beschlossen. Mit der Erweiterung der Zigigkeiten entsteht ein zusétzlicher Bedarf an
Sporthallenkapazitaten. Neben der Beibehaltung der bestehenden Einfachsporthalle auf dem Schul-
grundstiick wurde auf dem Grundstiick Zum Happer 24 eine Flache flr eine neue Zweifachsporthalle
aullerhalb des Schulgelandes identifiziert. Daher wurde die Verwaltung in der Vorlage V/0705/2018/2
zugleich beauftragt, im Rahmen eines standortiibergreifenden Gesamtkonzeptes zur Deckung der
Sporthallenbedarfe die Voraussetzungen fiir eine zusétzliche Zweifachsporthalle auf dem Grundstiick
Zum Happer 24 zu schaffen. Die Stadtverwaltung wurde weiterhin beauftragt, in einer Planungsalter-
native die Sporthalle — erganzend zu einer ausschlie3lichen Nutzung fur sportliche Belange — nach
multifunktionalen Anforderungen zu planen und fir diese Alternativplanung ebenfalls eine Kosten-
schatzung vorzulegen. Dabei sollen die Anforderungen der lokalen Vereine beriicksichtigt werden und
erganzende Fordermdglichkeiten dargestellt werden.

Sporthallenbedarf

Die Schulerweiterung der Davertschule zur vollen 4-Zigigkeit bedingt den Nachweis von mindestens
2 Sporthallensegmenten. Am Standort selbst befindet sich eine nicht normgerechte Einfachsporthalle
aus dem Jahr 1967. In der 0.g. Vorlage V/0705/2018/2 hat die Verwaltung bereits auf Grundlage aller
vorliegenden Sachverhalte die Empfehlung zum Neubau einer Zweifachsporthalle gegeben.
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Zur Uberpriifung der lokalen Sporthallenbedarfe wurde der Verein DJK Griin-Wei3 Amelsbiiren 1928
e.V. gebeten, seine Bedarfe darzulegen und zu begriinden. Der Verein hat ein Konzept verfasst, das
ausfuhrlich die Mitgliederentwicklung im wachsenden Stadtteil darstellt. Wie in anderen Stadtteilen
auch wachst die Nachfrage in den Bereichen Yoga, Motopadie, autogenem Training und Rehasport
immer weiter. DarUber hinaus besteht eine Unterdeckung im Jugendsportbereich in den gangigen
Sportarten wie Basketball, Handball und FufZball. Hieraus kann der Bedarf eines weiteren Hallenseg-
ments abgeleitet werden. Die Verwaltung schlagt daher vor, eine Dreifachsporthalle vorzusehen.

Die Stadt Minster hat derzeit 105 Sporthallen in Betrieb, hiervon sind 31 geeignet fur den Wett-
kampfsport. Lediglich 11 der fir den Wettkampfsport geeigneten Sporthallen verfliigen tber eine Zu-
schauertribline. Die hier zu planende Sporthalle liegt im Stadtteil Amelsbtiren in ca. 4 km Entfernung
zur nachsten wettkampftauglichen Sporthalle im Stadtteil Hiltrup. Da die Bedarfe vor Ort die Mdglich-
keiten des Bestandes derzeit Ubersteigen, schlagt die Verwaltung vor, zur Beseitigung der Defizite die
Sporthalle mindestens nach dem beigefligten Raumprogramm herzurichten und somit auch eine Zu-
schauertribiine vorzusehen.

Alternativplanung als Versammlungsstéatte

Des Weiteren bestehen im Stadtteil Bedarfe fiir eine Versammlungsstatte bzw. fir eine multifunktio-
nale Nutzungsmoglichkeit der Sporthalle. Daher war die Verwaltung mit Beschluss der Vorlage
V/0705/2018/2 beauftragt worden, die entsprechenden Anforderungen als Alternativplanung vorzuse-
hen. Um die vom Rat geforderten Kostenschatzungen der beiden Alternativen zu erlangen, schlagt
die Verwaltung nun vor, die nachsten Planungsschritte sowohl mit dem beigefliigten Raumprogramm
als auch mit der Alternative des Ausbaus als Versammlungsstatte voranzutreiben, um eine tber die
Nutzung zu rein sportlichen Zwecken zu ermdglichen. Die Kosten der zusatzlichen Einrichtungs-
merkmale sowie der héheren baulichen Anforderungen aufgrund der Herrichtung einer Versamm-
lungsstatte sind ergéanzend zu den Kosten einer Dreifachsporthalle fir den ausschliel3lichen Sportge-
brauch im Errichtungsbeschluss darzustellen.

Zu 3.

Die Verwaltung war beauftragt worden, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Errichtung
der Sporthalle zu schaffen. Mit Beschluss der Vorlage V/0256/2020 hat der Rat am 13.05.2020 den
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 613: Amelsbiren — Sportanlage Zum Héapper ge-
fasst. Das Planungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Grundsatzbeschluss kann daher
nur unter dem Vorbehalt des ergebnisoffenen weiteren Planungsprozesses bis zum Satzungsbe-
schluss erfolgen.

Zu 4.

Die Vorbereitung und Durchfiihrung des Architektenwettbewerbs zur Erlangung des Planungskonzep-
tes einschl. Kostenermittlung soll gemafl der Beschlusslage zur Vorlage V/0705/2018/2 die beiden
Alternativen reine Sporthalle und Ausbau als Versammlungsstatte bericksichtigen, damit auf der
Grundlage der beiden Kostenschatzungen eine Entscheidung Uber den Ausbaustandard im Rahmen
des Errichtungsbeschlusses gefallt werden kann.

Da in Zukunft an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet der Bau von Dreifachsporthallen notwendig
werden wird, soll bei den Planungen dieser Dreifachsporthalle geprift werden, ob und wie die Pla-
nungen als Planungsgrundlage fir weitere Dreifachsporthallen dienen kénnen. Auch wenn standort-
abhangige Anpassungen notwendig werden kdnnen, so kdnnte hiermit die Moéglichkeit geschaffen
werden, zukinftige Projekte zielgerichteter und effizienter umsetzen zu kénnen.

Zu 5.

Fur die Beauftragung des Architektenwettbewerbes fiir den Neubau der Sporthalle fallen zun&chst
Planungskosten in H6he von rund 350.000 Euro an. 100.000 Euro stehen bereits im Haushaltsplan
2020 zur Verfigung. Die weiteren bendtigten 250.000 Euro werden zum Haushaltsplanentwurf 2021
fur das Jahr 2021 angemeldet. Die Investitionsmittel fir die BaumalRnahme werden im Hinblick auf
den Errichtungsbeschluss auf der Grundlage des Planungskonzeptes einschl. Kostenermittlung zum
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nachstmoglichen Haushaltsplan angemeldet. Dabei wird anhand der kalkulierten Gesamtkosten um-
fassend gepriift, welche Férdermdglichkeiten zur Verfiigung stehen.

Neben Fordermoglichkeiten aus Bundes- und Landesmitteln des Sportstattenbaus sowie der Unter-
stutzung der NRW.Bank bei Neubau-, Umbau-, und Erweiterungsmafinahmen prift die Verwaltung
auch im Hinblick auf den méglichen Ausbau als Versammlungsstatte, welche Férdermdglichkeiten es
aufgrund der erweiterten Nutzungsmaoglichkeiten der Halle geben kdnnte, die mdgliche Mehrkosten
kompensieren konnen.

In Vertretung
gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:
Anlage A
Anlage 1: Raumprogramm

V/0787/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

